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Hierzu können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

1. Aufstellung von Grundsatzbeschlüssen für FSF

Den Ausführungen im Antragstenor wird zugestimmt und dem Antrag entsprochen. 
Eine Realisierung ist jedoch erst möglich, sobald dem Kreisverwaltungsreferat der 
abschließende Gesamtplan für den Umbau des Tals zu einer Fußgängerzone vorliegt.  .

Bereits bei der ersten Umgestaltung des Tals 2013 traf der Bezirksausschuss 1 einen 
Grundsatzbeschluss auf Basis einer Beschlussvorlage der Bezirksinspektion Mitte.

2.  Aufnahme der Grundsatzbeschlüsse in die Sondernutzungsrichtlinien (SoNuRL)

2.1 Deregulierung/Entschlackung der SoNuRL

Die Sondernutzungsrichtinien wurden im Rahmen der zurückliegenden Änderungen bzw. 
Novellierungen entschlackt.

So wurden im Rahmen der Novellierung der SoNuRL 2014 auf die in den Vorversionen 
enthaltenen beiden Anlagen zu den SoNuRL (Richtlinien für die Gestaltung und Genehmigung 
von Freischankflächen und Richtlinien für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für 
den Werbeverkauf auf öffentlichen Straßen der Landeshauptstadt München) absichtlich 
verzichtet.

Die 5-seitigen Ausführungen zu den FSF wurden zum neuen § 23 Freischankflächen 
komprimiert. Die vorher 4-seitigen Ausführungen zum Werbeverkauf wurden im neuen § 20 
Abs. 3 auf 5 Zeilen eingekürzt. 

Neben Deregulierungsaspekten war hier auch die Intention, dass die SoNuRL von 
Regelungen, die nur einen bestimmten Stadtbezirk betreffen (wie der nur im Stadtbezirk 1 
stattfindende Werbeverkauf), befreit werden.

Die Aufnahme von FSF-Grundsatzbeschlüssen stünde hierzu im Widerspruch.

Außerdem müssten beim Entsprechen dieses Teilantrags nicht nur spezielle Freischank-
flächenregelungen im 1. Stadtbezirk, sondern auch in anderen Stadtbezirken bestehende 
Sonderregelungen erfragt und aufgenommen werden, wodurch die SoNuRL entsprechend 
aufgebläht werden würden. Zudem müssten die SoNuRL bei ortsspezifischen Änderungen 
oder neuen Grundsatzbeschlüssen ständig durch den Stadtrat geändert werden, was einen 
erheblichen und - wie unter Ziffer 2.2 nachfolgend dargestellt - unnötigen Verwaltungsaufwand 
zur Folge hätte. 

2.2 Fehlende Notwendigkeit

Grundsatzbeschlüsse zu speziellen Ausgestaltungen in bestimmten Straßen waren und sind 
weiter möglich. Gerade in Fußgängerbereichen und Bereichen in denen aufgrund von 
Neugestaltungen Nutzungskonflikte absehbar sind, sind spezielle Regelungen, wie z.B. die 
Modullösungen in der Sendlinger Straße und in der Theatinerstraße, unabdingbar.
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